
Errichtung, Umstellung und Betrieb 
von Gasleitungen aus Stahl für  
Wasserstoff: von der Werkstoffprüfung bis zur Genehmigung

Grundvoraussetzung für den Wasserstoffhochlauf ist, dass der Energieträger in ausreichendem Maße zur Verfügung steht – 
und zwar dort, wo er gebraucht wird. Hierfür ist ein Wasserstoffkernnetz als Bindeglied zwischen Wasserstoffeinspeisern und 
-verbrauchern erforderlich. Der Aufbau einer leistungsfähigen Wasserstoffinfrastruktur erfolgt nicht nur durch einen Neubau, 
sondern insbesondere auch durch die Umstellung bereits bestehender Gasinfrastrukturen [1]. Diese bieten für die Ein-
speisung, Verteilung sowie Speicherung von Wasserstoff ein großes Potenzial. Dabei kann Wasserstoff entweder in Reinform 
transportiert oder dem Erdgasstrom zugemischt werden.
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Gasinfrastrukturen aus 
der Vogelperspektive: 
Bestehende Gasleitungen 
spielen zukünftig für die 
Einspeisung, Verteilung und 
Speicherung von Wasser-
stoff eine große Rolle.
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D en Startschuss für eine recht-
liche Grundlage bietet die No-
vellierung des Energiewirt-

schaftsgesetzes (EnWG) (Juli 2021) 
mit der Ergänzung von Wasserstoff zu-
gunsten des DVGW-Regelwerks für An-
lagen zur Erzeugung, Fortleitung und 

Abgabe von Wasserstoff [2]. Somit gilt 
die Vermutungsregelung bezüglich der 
Einhaltung der allgemein anerkannten 
Regeln der Technik für Wasserstoffnet-
ze zur leitungsgebundenen Energiever-
sorgung der Allgemeinheit. Mit dem auf 
Wasserstoffanwendungen aktualisierten 
DVGW-Regelwerk können nun Gaslei-
tungen für Verteilung und Transport 
von Wasserstoff errichtet, umgestellt 
und betrieben werden. Abhängig vom 
betrachteten Gegenstand, sind hierzu 
unterschied liche technische und recht-
liche Bewertungsgrundlagen zu berück-
sichtigen. Um eine Infrastruktur für 
Wasserstoff im Sinne des EnWG sicher 
betreiben zu können, müssen darüber 
hinaus weitere organisatorische, recht-
liche und wirtschaftliche Voraussetzun-
gen gegeben sein. Für Gasleitungen für 
die Verteilung und den Transport von 
Wasserstoff wird nachfolgend ein Über-
blick gegeben.

Bewertung von Gasleitungen für 
Wasserstoffanwendungen

Die Bewertungskriterien für neu zu er-
richtende oder umzustellende Gaslei-
tungen werden in diversen DVGW-Re-
gelwerken vorgegeben. Mit dem in der 
Abbildung 1 (links) dargestellten Scha-
lenmodell nach der DVGW-Information 
GAS Nr. 29 [3] lassen sich die unter-
schiedlichen Ebenen der Bewertung gut 
verdeutlichen. Hier werden die einzel-
nen Ebenen zur Anwendung des Begriffs 

„H2-ready“ von der Bewertung des Werk-
stoffs über die Stahlrohre, die Gashoch-
druckleitung bis zu Vorgaben für den 
technischen Betrieb zu einer ganzheit- B

lichen Bewertung zusammengeführt. 
Die Unterteilung in die unterschiedli-
chen Ebenen ermöglicht eine differen-
zierte Darstellung der jeweils relevanten 
Anforderungen, die als Grundlage für 
die jeweilige Bewertung heranzuziehen 
sind. Die Grundlage hierfür bilden die 
im DVGW-Merkblatt G 221 [4] be-
schriebenen Anforderungen. Nur wenn 
alle Voraussetzungen erfüllt sind, ist die 
H2-Readiness umfassend gegeben und 
ein Betrieb mit Wasserstoff möglich. H2-
ready bedeutet in diesem Zusammen-
hang, dass eine Gasleitung für den Be-
trieb mit bzw. die Anwendung von Was-
serstoff vorbereitet ist, wobei ggf. zu-
sätzliche Maßnahmen erforderlich sind, 
die erst zum Zeitpunkt einer Umstel-
lung auf Wasserstoff umgesetzt werden 
können. Die jeweilige Ebene ist nur 
dann H2-ready, wenn die jeweils einge-
schlossenen Ebenen ebenfalls als H2-
ready bewertet wurden.

Für eine grundsätzliche Eignung des 
Werkstoffes eines Bauteils für den Ein-
satz zum Betrieb mit Wasserstoff sind 
die konkrete Ausführung des Bauteils, 
die jeweiligen Betriebsbedingungen 
und – bei in Betrieb befindlichen Sys-
temen – der aktuelle Zustand (Integri-
tät) zu kennen. Für die Bewertung von 
Gasleitungen für Wasserstoffanwen-
dungen sind die Vorgaben der 
Bewertungs ebenen in unterschiedli-
chen DVGW-Regelwerken beschrieben. 
Diese Regelwerke für die Bewertung 
von Gasleitungen werden im Folgenden 
skizziert und sind für Gashochdruck-
leitungen in Abbildung 1 (rechts) zu-
sammengefasst.

Abb. 1: Ebenen zur An-
wendung des Begriffs „H2-

ready“: allgemeine Dar-
stellung nach [3] (links), 
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Basis für die Bewertung der im Bestand 
vorhandenen Bauteile ist eine aussage-
kräftige Netz- und Anlagendokumenta-
tion des Betreibers. Die Eignung ist vom 
Betreiber für die jeweilige Anwendung 
festzustellen und nachzuweisen.

Werkstoff/Material 

Werkstoffe, Materialien und die daraus 
gefertigten elementaren Bauteile (z. B. 
Rohre und Formteile der inneren Ebene 
des Modells) sind für den Betrieb mit 
Wasserstoff dann einsatzbereit, wenn sie 
so gewählt, ausgeführt, betrieben und 
instandgehalten werden, dass die Anfor-
derungen an die Integrität und Dichtheit 
über die gesamte Lebensdauer erfüllt 
sind. Auch wenn Gasleitungen in der Re-
gel vorwiegend ruhend beansprucht sind 
und damit nur ein vernachlässigbares 
Wachstum von Fehlern eintritt, kann 
beim Betrieb einer Gashochdruckleitung 
mit dem Medium Wasserstoff ein poten-
zielles Risswachstum im Vergleich zum 
Medium Erdgas größer sein. Daher ist die 
Wasserstofftauglichkeit der Gasleitung 
für die vorgesehene Betriebszeit nachzu-
weisen und für Gashochdruckleitungen 
aus Stahlrohren für einen Auslegungs-
druck von mehr als 16 bar im DVGW-
Merkblatt G 464 eine bruchmechanische 
Bewertung gefordert [5]. Bei der bruch-
mechanischen Bewertung bildet neben 
dem Sicherheitskonzept das DVGW-For-
schungsprojekt G 202006 „H2-Tauglich-
keit von Stählen – SyWeSt H2“ [6] die 
Basis. Hier wurden umfangreiche bruch-
mechanische Werkstoff-Untersuchungen 
von allen typischen, in Deutschland ver-
wendeten Leitungsstählen unter dem 
Medium Wasserstoff bis zu 100 bar Prüf-
druck durchgeführt. Die Prüfergebnisse 
zeigen, dass die verwendeten Stähle 
grundsätzlich für Wasserstoff entspre-
chend dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 
tauglich sind. Bei der Bewertung typi-
scher Gashochdruckleitungen mit vor-
wiegend ruhender Beanspruchung nach 
dem DVGW-Arbeitsblatt G 464 ergibt 
sich hier in der Regel eine ausreichend 
hohe zulässige Betriebsdauer.

Weitere Anforderungen an andere Ma-
terialien sowie Bauteile und Komponen-
ten für Gasleitungen zum Transport, 
Verteilung sowie Einspeisung von Was-

serstoff sind in den DVGW-Arbeitsblät-
tern G 462 [7], G 463 [8], G 265-3 [9] 
sowie dem DVGW-Merkblatt G 221 [4] 
gegeben. 

Die Wasserstofftauglichkeit einzelner 
Bauteile kann der verifHy-Datenbank 
[10] des DVGW entnommen werden, in 
die u. a. die Inhalte der H2-Kompendien 
des DBI aufgenommen werden. Die 
Datenbank wird durch Erkenntnisse aus 
Forschung und Wissenschaft als auch 
durch Informationen der Hersteller er-
gänzt und kontinuierlich weiterentwi-
ckelt.

Rohrleitungen für die  
Gasinfrastruktur

Die Errichtung der Wasserstoffinfra-
struktur mit Gasleitungen aus Stahl 
erfolgt auf Grundlage des entsprechen-
den DVGW-Regelwerks, das die funktio-
nalen Anforderungen an das jeweils zu 
betrachtende System (z. B. Gasleitun-
gen für die Gasverteilung, den Gastrans-
port oder für die Anlage) festlegt. Hier-
bei sind die DVGW-Arbeitsblätter G 462, 
G 463 oder G 265-3 sowie das DVGW-
Merkblatt G 221 anzuwenden. Darüber 
hinaus sind hinsichtlich der Explosions-
sicherheit, insbesondere für die Errich-
tung und den Betrieb der dem Leitungs-
betrieb dienenden Anlagen, die Anfor-
derungen der Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV) [11] und der Betriebs-
sicherheitsverordnung (BetrSichV) 
[12] und des zugehörigen technischen 
Regelwerks zu beachten. 

Qualifikationsanforderungen an Bau-
unternehmen für Rohrleitungen für 
Wasserstoff werden im DVGW-Arbeits-
blatt GW 301 [13] vorgegeben, für die 
Errichtung von Wasserstoffanlagen bil-
det das DVGW-Arbeitsblatt G 493-1 
[14] die Grundlage.

Grundvoraussetzung für den Einsatz 
von Wasserstoff in der bestehenden 
Gasinfrastruktur ist die technische Eig-
nung des Systems. Hierbei gilt es, ins-
besondere die durch Wasserstoff mög-
lichen Veränderungen gesondert zu 
betrachten. Vor allem der Einfluss auf 
den Rohrleitungswerkstoff erfordert 
eine präzise Prüfung und Bewertung 

und stellt die Grundlage für die Umstel-
lung einer Gasleitung auf den Transport 
von Wasserstoff dar. Für die Umstellung 
von Gasleitungen auf Wasserstoff gelten 
die DVGW-Merkblätter G 407 (Gasver-
teilung) [15] sowie G 409 (Gastrans-
port) [16]. Entsprechend den Vorgaben 
des zugrunde liegenden DVGW-Regel-
werks kann eine Umstellung auf den 
Betrieb mit Wasserstoff eine wesentli-
che Änderung sein. In diesem Fall sind 
zur Nachweisführung die entsprechen-
den Prüfungen durch Sachverständige, 
Sachkundige oder zur Prüfung befähig-
te Personen durchzuführen und zu be-
scheinigen.

Als Gesamtsystem von Gasinfrastruk-
turen aus Transportleitungen und Ver-
teilnetzen sind deren Schnittstellen zu 
den verbundenen Systemen zu betrach-
ten. So sind Transportleitungen bzw. 
Verteilnetze für eine Umstellung auf 
den Betrieb mit Wasserstoff vorberei-
tet, wenn neben Leitungen und Anla-
gen des Netzes auch die Anlagen und 
Einrichtungen der verbundenen Netze 
und der angeschlossenen Anschluss-
nutzer auf eine Umstellung vorbereitet 
sind. Der Netzbetreiber benötigt hier-
zu die genaue Kenntnis über alle Ein- 
und Ausspeisepunkte seines Netzes 
sowie eine entsprechende Planung für 
die Umstellung. Zum Zeitpunkt der 
Umstellung müssen alle nach rechtli-
chen Vorgaben bzw. DVGW-Regelwerk 
erforderlichen Prüfbescheinigungen 
vorliegen [4].

Technischer Betrieb

Die Organisation und Ausstattung des 
technischen Betriebs für Betrieb und 
Instandhaltung bei Wasserstoffanwen-
dungen, beinhaltet u. a.

• Qualifikation der Fachkräfte und der 
eingesetzten Dienstleister,

• Anpassung der technischen Prozesse, 
einschließlich der Betriebs- und In-
standhaltungsstrategien, unter Be-
rücksichtigung des Arbeitsschutzes,

• Anpassung der Ausrüstung und Be-
triebsmittel,

• Anpassung der Gefährdungsbeurtei-
lungen und der festgelegten Schutz-
maßnahmen zum Schutz der Beschäf-
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tigten und entsprechende Unterwei-
sung der Mitarbeitenden sowie

• Organisationssicherheit — Techni-
sches Sicherheitsmanagement (TSM).

Vorgaben hierfür sind u. a. in den 
DVGW-Arbeitsblättern G 465-1 [17],  
G 466-1 [18] sowie dem DVGW-Merk-
blatt G 221 zu finden.

Die Anforderungen an die Qualifikation 
und die Organisation von Unternehmen 
für den Betrieb von Leitungen und An-
lagen zur leitungsgebundenen Versor-
gung der Allgemeinheit mit Gas und 
Wasserstoff sind im Rahmen des Tech-
nischen Sicherheitsmanagements in den 
DVGW-Arbeitsblättern G 1000 und  
G 1010 beschrieben [19, 20].

Die Qualifikationsanforderungen an 
Sachkundige der Gasinfrastruktur sind 
in den DVGW-Arbeits- und Merkblät-
tern der Reihe G 102 [21] eingearbeitet 
und in die Schulungen und Weiterbil-
dungen aufgenommen.

Zusammenfassung

Mit der Neufestlegung der 2. und 5. Gas-
familie im DVGW-Arbeitsblatt G 260 
(2021-09) „Gasbeschaffenheit“ sind die 
Randbedingungen für den Einsatz von 
Wasserstoff im DVGW-Regelwerk ver-
ankert. Hierfür passt der DVGW sein 
Regelwerk Gas entsprechend an. 
DVGW-Regelwerksdokumente werden 
nunmehr mit „H2-ready“ gekennzeich-
net, wenn sie für Gase der 2. und/oder 
der 5. Gasfamilie nach dem DVGW-
Arbeitsblatt G 260 [22] anwendbar sind. 

In Anlehnung an die Erläuterungen des 
Begriffes „H2-ready“ der DVGW-Infor-
mation GAS Nr. 29 wurden in diesem 

Beitrag die Aspekte für Gasleitungen 
näher erläutert, um die Komplexität und 
gleichwohl einen durchführbaren Weg 
aufzuzeigen.

Im Rahmen von DVGW-Forschungsvor-
haben werden laufend weitere Erkennt-
nisse über die Eignung z. B. von Bau-
gruppen und Produkten für den Betrieb 
mit Wasserstoff erarbeitet und entspre-
chend in das Regelwerk eingearbeitet. P
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